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8. Sitzung (14./XIII.) des Bau- und Umweltausschusses 
kombiniert mit der 
8. Sitzung (14./XIII.) des Ältestenausschusses 

vom 21. Juli 2009 
 
 

Dieses PDF-Paket hat folgenden Inhalt: 
 
Beschlüsse Nr. 166 bis 184 des Bau- und Umweltausschusses 





 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


166 Stadthalle, Isleplatz 1, 91710 Gunzenhausen; 
Brandschutzkonzept 
- Bericht über die Belange des baulichen Brandschutzes  
 „Soll-Ist-Vergleich“ für die Umsetzung der Mindestanforderungen  
 an den baulichen Brandschutz 


8 0 


 
 
 


Der Bau- und Umweltausschuss nimmt den „Bericht über die Belange des baulichen Brandschutzes für 
die Umsetzung der Mindestanforderungen an den baulichen Brandschutz“ bis zu einer Generalsanierung 
der Stadthalle zur Kenntnis. 


 
Die Verwaltung wird beauftragt, für die Mindestanforderungen an den baulichen Brandschutz in 
einvernehmlicher Absprache mit dem Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen als Unterer 
Bauaufsichtsbehörde, dem mit der Planung beauftragten Architekturbüro PLAN BAU, Herrn  
Architekt Mark, Herrn Dipl.-Ing. (FH) Architekt Thiel, Herrn Dipl.-Ing. Schröder und dem Stadtbauamt 
ein Brandschutzkonzept schnellstmöglich zu erarbeiten und die anfallenden Kosten zu ermitteln. 


Az.: III/1-622-Bi/Kr/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


167 Auswertung der Stellungnahmen der Fraktionen im Stadtrat  
zum Thema „Energie“; 
hier: „Sonnenenergienutzung“ 


8 0 


 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Stellungnahmen der CSU –Stadtratsfraktion vom 16.03.2009, 
der SPD – Stadtratsfraktion vom 15.03.2009 und Bündnis 90 / Die Grünen vom 14.03.2009 sowie die  
Auswertung des iPG Herzner + Schröder, der Stadtwerke Gunzenhausen GmbH und des Stadtbauamtes 
vom 10.07.2009 zur Kenntnis. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für die durch die zuständigen Gremien beschlossenen energetischen 
Maßnahmen die Kosten durch das iPG Herzner + Schröder ermitteln zu lassen. 
 
Das iPG Herzner + Schröder ist aufzufordern, ein Honorarangebot gemäß HOAI schnellstmöglich der 
Verwaltung vorzulegen. 
 


Az.: III/1-622-Lin/Kr/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x, SWG  








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


168 Auswertung der Stellungnahmen der Fraktionen im Stadtrat  
zum Thema „Energie“; 
hier: „Energieeinsparung Straßenbeleuchtung“ 


8 0 


 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Stellungnahmen der CSU –Stadtratsfraktion vom 16.03.2009, 
der SPD – Stadtratsfraktion vom 15.03.2009 und Bündnis 90 / Die Grünen vom 14.03.2009 sowie die  
Auswertung des iPG Herzner + Schröder und des Stadtbauamtes vom 10.07.2009 zur Kenntnis. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, für die durch die zuständigen Gremien beschlossenen Energie-
einsparungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung die Kosten durch das iPG Herzner + Schröder ermitteln 
zu lassen. 
 
Das iPG Herzner + Schröder ist aufzufordern, ein Honorarangebot gemäß HOAI schnellstmöglich der 
Verwaltung vorzulegen. 
 
 


Az.: III/1-622-Lin/Kr/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x, SWG  








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


169 Vollzug der Wasser-und Abwassergesetze  
Detailuntersuchung der Altlastverdachtsfläche Kat.-Nr. 57700107,  
Altdeponie „Insel auf der Au“ 
Zuschussvertrag mit der „GAB“ Gesellschaft zur Altlastensanierung in 
Bayern mbh, München 


8 0 


 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Sachverhaltsdarstellung des Stadtbauamtes vom 23.06.2009, im 
Hinblick auf die weitere Detailuntersuchung der Altlastverdachtsfläche „Insel auf der Au“ zustimmend zur 
Kenntnis. 
 
Dem Zuschussvertrag der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern mbH (GAB) für die vorgesehenen 
Erkundungsmaßnahmen wird zugestimmt. 
 
Die Maßnahme umfasst dabei im Einzelnen folgende Arbeiten: 


- Durchführung von einwöchigen Pumpversuchen an den bestehenden Messstellen. 


- Horizontale und vertikale Abgrenzung der Deponie über Rammkernsondierungen und 
Baggerschürfen. 


- Errichtung von Grundwassermessstellen in den beiden Grundwasserstockwerken. 


- Entnahme und analytische Untersuchung von Boden- und Bodenluft- und Grundwasserproben auf 
ausgewählte Schadstoffparameter sowie Deponiegase; 


- Dokumentation und Bewertung mit abschließender Gefährdungsabschätzung. 
 
Die veranschlagten Gesamtkosten der Detailuntersuchung werden von der „GAB“ vorerst auf insgesamt 


ca. 60.000,00 Euro einschl. 19% MwSt. 
geschätzt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt nach Vorlage der Ausschreibungsunterlagen durch das Büro PROTECT 
Umweltschutz GmbH Erlangen, in Abstimmung mit der GAB leistungsfähige Ingenieurbüros zur Angebots-
abgabe aufzufordern. 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von EUR 60.000,00 stehen bei HhSt. 7200.9510 -Bezeichnung-: Sanierung 
von Altdeponien in Höhe 14.000,00 EUR bereit. Der Restbetrag in Höhe von 46.000,00 EUR muss im 
Haushalt 2010 bereitgestellt werden. 


Az.: III-Hi/K/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


170 Antrag von Frau Christine Ebert auf Verlegung der Rohrleitung  
des Abwassersammlers auf dem Grundstück Flur-Nr. 156/4,  
Gemarkung Wald, vom 28.04.2009 


8 0 


 
 
 
Da die Bebaubarkeit des antragsgegenständlichen Grundstücks, Flur-Nr. 156/4, Gemarkung Wald durch 
die in den Jahren 1979 bis 1981 durch den ZVA verlegte querende Kanaldruckleitung wesentlich 
eingeschränkt ist, stimmt der Bau- und Umweltausschuss der Umverlegung des Kanals zu. 
 
Gemäß der Sachverhaltsdarstellung des Stadtbauamtes vom 18.06.2009, soll Ausführungsvorschlag 1 
(kleine Lösung) realisiert werden.  
 
Die Gesamtkosten für diese Variante betragen  
 
     ca. 15.000,00 € inkl. 19% MwSt. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von EUR 15.000,00 stehen bei HhSt. 7000.9500 -Bezeichnung-: 
kleinere Kanalbaumaßnahmen in Höhe von 15.000,00 EUR bereit.  


Az.: III/2-632-Hi/K/Rb/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x, ZVA 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


171 Errichtung eines Geh- und Radweges zwischen den Stadtteilen 
Streudorf und Wald entlang der Staatsstraße 2222 im Rahmen  
einer Sonderbaulast 
- Planung mit Zuwendungsantrag 


8 0 


 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Vorstellung der Entwurfsplanung des Stadtbauamtes mit 
Zuwendungsantrag zustimmend zur Kenntnis. 
 
Die Durchführung der Maßnahme soll möglichst noch im Jahr 2009 erfolgen.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt den Zuwendungsantrag mit Gesamtkosten in Höhe von 
 


106.000,00 Euro einschl. 19% MwSt. 
 
über das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen, der Regierung von Mittelfranken vorzulegen. 
 
Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von ca. 21.000,00 € sind im Haushalt 2009/2010 bereitzustellen. 
 
Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die noch erforderliche Vereinbarung über die Sonderbaulast mit 
dem Staatlichen Bauamt Ansbach abzuschließen. 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von EUR 106.000,00 sind bei HhSt. 6304.9590 -Bezeichnung-: 
Herstellung von Geh- und Radwegen -Stadtteile- in Höhe von 106.000,00 EUR im Nachtragshaushalt 
2009 bereitzustellen.  


Az.: III/2-631-Hi/K/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


172 Erweiterung der städtischen Kläranlage in Gunzenhausen; 
Elektro- und MSR-Technik 


8 0 


 
 


Der Bau- und Umweltausschuss beschließt: 


Die Arbeiten für die Lieferung und Montage der Niederspannungsschaltanlagen und die komplette 
Elektroinstallation mit Kabeltrassenverlegung, Licht- und Rangierverteiler und die erforderliche MSR-
Technik mit Automatisierung für das dritte Nachklärbecken der städtischen Kläranlage in Gunzenhausen 
werden an die Firma 


 
Richter & Stegner 


Steuerungstechnik GmbH 
Grün 34 


95195 Röslau 


 


zu den Einheitspreisen des Angebotes vom 03.07.2009 übertragen. 


 


Die Auftragssumme beträgt   
219.346,33 Euro inkl. 19% MwSt. 


 
 


Die erforderlichen Mittel in Höhe von EUR 219.346,33 werden bei HhSt. 7013.9500 -Bezeichnung-: 
Neubau eines 3. Nachklärbeckens in Höhe von 219.346,33 EUR im Nachtragshaushaltsplan 2009 
bereitgestellt.  
 


Az.: III/2-6323-Hi/K/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


173 Neubau einer Urnenmauer am alten Friedhof sowie Wegebefestigung 
vor der Urnenmauer 


8 0 


 
 
 
Die Arbeiten für den Neubau einer Urnenmauer (112 Nischen) im alten Friedhof sowie die 
Wegebefestigung vor der Urnenmauer werden an die 
  
 


Firma 
RE-BAU Fritz Remberger GmbH & Co. KG. 


Spielberg 6 
91728 Gnotzheim 


 
zu den Preisen des Angebots vom 29.06.2009 übertragen. 
 
Die Angebotssumme beträgt  
 


60.834,93 € einschl. 19 % MwSt., 
3 % Nachlass berücksichtigt. 


 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von EUR 60.834,93 stehen bei HhSt. 7500.9420 -Bezeichnung-: 
Neubau einer Urnenmauer (AF) in Höhe von 60.000,00 EUR bereit. Der Restbetrag i. H. v. 834,93 EUR 
muss gem. Art. 66 Abs. 1 GO -üpl- genehmigt werden durch Entscheidung des Ersten Bürgermeisters. 
Deckung: Einsparung 
Haushaltsstelle: 7500.9600 Baukosten Fundamente und Wege - Friedhof  


Az.: III/2-5541-LE/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


174 Stephani — Volksschule, Hindenburgplatz 2, 91710 Gunzenhausen; 
Einbau einer Speisenausgabe mit Kücheneinrichtung in das 
Klassenzimmer Nr. 0.03 und Möblierung des Speisesaales („Mensa“)  
im Mehrzweckraum Nr. 0.02 


8 0 


 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt den Einbau 
 


• einer Speisenausgabe mit Kücheneinrichtung im Klassenzimmer Nr. 0.03 und 
 


• die Möblierung des Speisesaales („Mensa“) im Mehrzweckraum Nr. 0.02 
 
mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 67.000,00 € inkl. 19 % Mwst. zustimmend zur Kenntnis.  
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von ca. 67.000,00 € sind im Haushalt 2009 nicht vorgesehen und 
müssen bis zur Bereitstellung im Nachtragshaushaltsplan außerplanmäßig genehmigt werden.  
 
Das Stadtbauamt wird beauftragt, die erforderlichen Umbaumaßnahmen in den Sommerferien 2009 
durchzuführen.  
 


Az.: III/1-2106-Lin/Kr/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


I, II, III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


175 Stephani — Volksschule, Hindenburgplatz 2, 91710 Gunzenhausen 
Einbau einer Mensa in das Klassenzimmer 0.03 und in den 
Mehrzweckraum 0.02; 
Vergabe der Einrichtung für die Essensausgabe mit Spülmaschine, 
Thermobehälter, Geschirr, Besteck und Tabletts 


8 0 


 
 
 
Die Einrichtung der Essensausgabe mit Spülmaschine, Thermobehälter, Geschirr, Besteck und Tabletts, 
für die Essensausgabe von zwei verschiedenen Speiseangeboten im Zuge des Einbaues einer „Mensa“ in 
der Stephani – Volkschule in Gunzenhausen  
 
werden an die  


Firma 
Rieger GmbH & Co. KG 


Hardtstraße 10 
91522 Ansbach  


 
zu den Preisen ihres Angebotes vom 10.07.2009 übertragen. 
 
Die geprüfte Angebotssumme beträgt 36.179,02 € inkl. 19 % Mwst. und 2 % Skonto. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von EUR 36.179,02 stehen im Unterabschnitt 2150 -Bezeichnung-: 
Stephani-Schulhaus - Schulgebäude I nicht bereit. 
 
Sie müssen gem. Art. 66 Abs. 1 GO bis zur Bereitstellung im Nachtragshaushaltsplan -apl- genemigt 
werden durch Beschluss des Stadtrates.  


Az.: III/1-2106-Lin/Kr/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


I, II, III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


176 Rathaus, Marktplatz 23, 91710 Gunzenhausen 
Umsetzung des Konjunkturpaketes II für energetische 
Sanierungsmaßnahmen 


8 0 


 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der energetischen Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses mit 
 


• dem Einbau von neuen 2-flügeligen Holzfenstern mit Wärmeschutzverglasung (Uw-Wert 1.3 W/m²/K), 
• dem Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems an den Fassaden im Innenhof des Rathauses, 


Dicke 14 cm (WLG 035 ) und 
• der Erneuerung der Heizzentrale „Gasbrennwertkessel ca. 150 kW“ 
 


mit Gesamtkosten in Höhe von 360.000,00 € inkl. 19 % Mwst. zu. 
 
Die Förderung aus dem Konjunkturpaket II beträgt 87 %, das sind 315.000,00 € inkl. 19 % Mwst. 
 
Die restlichen Mittel in Höhe von 45.000,00 € müssen in den Haushaltsplan der Stadt Gunzenhausen für das 
Jahr 2010 aufgenommen werden. 


Az.: III/1-622-Lin/Kr/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


177 Rathaus, Marktplatz 23, 91710 Gunzenhausen 
Einbau einer elektronischen Schließanlage in städtische Gebäude 


8 0 


 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Vorstellung der elektronischen Schließanlage durch die Firma 
Hanselmann, Herrn Reiner Hanselmann, zunächst für die folgend aufgeführten Liegenschaften der Stadt 
Gunzenhausen mit geschätzten Gesamtkosten von ca. 20.400,00 € inkl. 19 % Mwst. zustimmend zur 
Kenntnis. 
 
Vorgesehen ist der Austausch der Schließzylinder bei den Außentüren für 


• das Rathaus, Marktplatz 23,  
• das städtische Verkehrsamt, Marktplatz 25 und Hafnermarkt 13, 
• den Fachwerkstadel, Zum Schießwasen 16, 
• das Haus des Gastes, Dr. Martin-Luther-Platz 4, 
• die Kläranlage, Im Hollerfeld 10, 
• den Bauhof, Ansbacher Straße 13 und 
• die Stadthalle, Isleplatz 1. 


 
Der Einbau der elektronischen Schließanlage ist bei der Umsetzung der energetischen Sanierungsmaßmen 
im Rathaus vorgesehen. 
 
Anschließend soll die elektronische Schließanlage auf die oben aufgeführten öffentlichen Gebäude  
erweitert werden. 
 
Im Haushaltsplan 2009 stehen 15.000,00 € zur Verfügung. Die restlichen Haushaltsmittel sind in den 
Haushaltsplan 2010 aufzunehmen 


Az.: III/1-622-Lin/Kr/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x, EDV  








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Bau- und Umweltausschusses          


 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


178 Sanierung der Altstadt  -SAN IV; 
Abbruch des ehem. Wohnhauses „Weißenburger Straße 12“,  
Flur-Nr. 13, Gemarkung Gunzenhausen (Peter Fischer) 


8 0 


 
 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Regierung von Mittelfranken ist die Stadt Gunzenhausen bereit, 
zur Deckung der unrentierlichen Kosten für den Abbruch des ehemaligen Wohnhauses, Weißenburger 
Straße 12, einen Städtebauförderungszuschuss in Höhe von max. 
 


35.462,00 Euro für den Abbruch 
 
zu gewähren.  
 
Grundlage für diesen Zuschuss sind tatsächliche Abbruchkosten von  35.462,00 Euro. 
 
Die Zuschussgewährung erfolgt unter der Voraussetzung, dass bis Ende 2010 eine Wiederbebauung be-  
gonnen wird und die Bedingungen und Auflagen der bauaufsichtlichen Genehmigung eingehalten 
werden. 
 
Auf der Grundlage dieser Förderung wird die Verwaltung ermächtigt, mit dem Eigentümer, Herrn  
Peter Fischer, wohnhaft Pillenreuther Straße 53 in 90459 Nürnberg, eine Eigentümersanierungsverein- 
barung abzuschließen. 
 
 
Die erforderlichen Mittel in Höhe von Euro 35.462,00 stehen bei HhSt.6100.9880 -Bezeichnung-: 
Zuschuss an Träger von Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 35.462,00 Euro bereit. 


 


Az.: II/2-WH/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


II, III 2x 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


179 Aufstellung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
gemäß § 36 BauGB i. V. m. Art. 64 BayBO durch die Verwaltung  


8 0 


 
 
 
Der Bau- und Umweltausschuss nimmt die Aufstellung über die Erteilung des gemeindlichen 


Einvernehmens durch die Verwaltung zur Kenntnis. 


 
 


Az.: III/3-602-Bu/Kr/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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  ................................................................................................................. 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


180 Bauherr:  Seckelmann Carola und Hans-Jürgen 
Bauvorhaben: Neubau einer Physiotherapiepraxis  
  „Rücken-Vital-Seckelmann“ 
Baugrundstück: Zum Schießwasen 6 
Gemarkung: Gunzenhausen 
Flur-Nrn.: 284, 285 u. 266 


8 0 


 
 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 31 und 36 BauGB erteilt. 
 
2. Einer Befreiung von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Sanierungsbebauungsplanes VII.2  


„Südliche Vorstadt“ im Hinblick auf die Situierung der Stellplätze außerhalb der dafür festgesetzten 
Fläche wird zugestimmt. 


 
3. Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes sind zu beachten und einzuhalten. 
 
 


Az.: III/3/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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  ................................................................................................................. 
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ist mit der Urschrift gleichlautend 
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Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


181 Bauherr:  Kutzner Helmut 
Bauvorhaben : Einbau eines TEDi-Marktes - Nutzungsänderung - 
Baugrundstück: Tachauer Str. 2 a 
Gemarkung: Gunzenhausen 
Flur-Nr.:   580 


8 0 


 
 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 30 und 36 BauGB erteilt, da die Verkaufs- und 
 Geschossflächen weit unterhalb der Regelvermutungsgrenzen gemäß § 11 BauNVO liegen. 
 
2. Für genehmigungspflichtige Werbeanlagen ist ein gesonderter Bauantrag zu stellen. 
 
3. Die erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück nachzuweisen. 
 


Az.: III/3/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 








 
 
 Gunzenhausen,  ................................................................... 


  ................................................................................................................. 
 


Stadt Gunzenhausen 
Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 
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 - ö f f e n t l i c h -  am  Dienstag, 21. Juli 2009 
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


182 Bauherr:  K n o l l   Kerstin 
Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhauses  
  - Antrag auf Vorbescheid -  
Baugrundstück: Unterasbach 74 
Gemarkung: Unterasbach 
Flur-Nr.:   15 


8 0 


 
 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen kann gemäß §§ 35 (2) und 36 BauGB derzeit nicht erteilt werden. 
 
2. Das gemeindliche Einvernehmen wird in Aussicht gestellt, wenn die Antragsstellerin schriftlich 


erklärt, den rechtswirksamen Flächennutzungsplan Altmühlsee, Teilplan Gunzenhausen, auf eigene 
Kosten dahingehend zu ändern, dass eine Teilfläche aus der Flur-Nr. 15 mit ca. 0,4 ha von einer Fläche 
für die Landwirtschaft in eine Wohnbaufläche für max. 2 Bauparzellen geändert wird. 


 
3. Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit der Stadt einvernehmlich abzustimmen. 
 
4. Die Gestaltung des Bauvorhabens ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens einvernehmlich mit der 


Stadt abzustimmen. 
 
5. Im Rahmen des Bauantragsverfahrens sind ein aussagekräftiger Entwässerungs- und Freiflächen-


gestaltungsplan vorzulegen. 
 


Az.: III/3/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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  ................................................................................................................. 
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Beschluss 
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ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


183 Bauherr: M e r k   Katrin und Stefan 
Bauvorhaben: Wohnhausneubau mit Garagen - Voranfrage 
Baugrundstück: Hollerstraße 6 a 
Gemarkung: Gunzenhausen 
Flur-Nr.:   1542/5 


8 0 


 
 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird gemäß §§ 31 und 36 BauGB nicht erteilt. 
 
2. Einer Befreiung von den Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes im Hinblick 
 
 - auf das Maß der baulichen Nutzung, II anstelle E + D und 
 - einer Dachneigung von 25° anstelle von 42° - 45° 
 
 wird nicht zugestimmt, da die städtebauliche Ordnung (E + D und Satteldach mit 42° - 52°) gemäß  
 dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Gunzenhausen „Süd I“ bisher von allen Bauwerbern 
 konsequent eingehalten wurde. 
 


Az.: III/3/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 
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Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 
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ergebnis 


Lfd. 
Nr. 
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184 Bauherr:       Nürminger Anna, Frank und Marco 
Bauvorhaben: Errichtung von 3 Einfamilienwohnhäusern  
  mit Garagengebäuden - Voranfrage - 
Baugrundstück: Maicha 3, 3a, 3b 
Gemarkung      : Stetten 
Flur-Nr.:   197 


8 0 


 
 
 
1. Das gemeindliche Einvernehmen wird zu der Bauvoranfrage vom 08.07.2009 zur Errichtung von  


3 Einfamilienwohnhäusern mit Garagengebäuden im Bereich der Ergänzungssatzung gemäß §§ 34 
und 36 BauGB erteilt. 


 
2. Nicht zugestimmt wird einer Erhöhung des Kniestockes von 0,50 m auf 0,75 m. 


 
3. Anstelle des gegenläufigen Pultdaches und des Segmentbogendaches sollten auf den Zwerchhäusern 


ortstypische Satteldächer oder konventionelle Pultdächer (Neigung des Pultdaches zur Traufe hin) 
vorgesehen werden. 


 


Az.: III/3/SD-Rb/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


III 2x 





